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Kant. Amt für. Wasserwirtschaft 
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGS ·Le'f.HURN 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

29. Mai 1984 Nr. 

· .. .-. 

:2;G Trimbach: Generelles VIasserversorgungsprojekt 

Die Einwohnergemeinde Trimbach u..11terbreitet dem Regierungs

rat das generelle vlasserversorgungsprojekt Glt!P zur Ge

nehmigung. 

Das generelle vlasserversorgungsprojekt umfasst einen Plan 

1 : 2'500 und einen technischen Bericht mit Rohrnetzbe

rechnung. 

Das Projekt ist mit Sachkenntnis erarbeitet und im Bericht 

ausführlich erläutert. Es steht. mit der re_chtsiül tigen Orts

planung im Einklang. Die lietzber.echnung Wurde auf das 

Fassungsvermögen des rechtsgültigen Zonenplans von ca. 
· .. · · .. 10 1 000 Einwohnern ausgerichtet. Für .die ausgeschiedenen 

Industrie- und Gewerbezonen -vro.rde ein Anteil von 305~ oder 

ca. 3 '000 Einwohnergleichwerten berücksichtigt ... Der Plan 
.. 

im Hassstab 1:2'500 stellt die bestehenden und projektier-

ten Leitungen mit Angabe ·der. Querschni·cte, der Schieber- 1..md 

!leservoirstandorte in grundeigeni;ümerverbindlicherForm und 

die zum Betrieb notwendigen te.chnischen Anlagen, wie H.eser

voirs, Pumpwerl~e, Signal- und Steueranlagen schematisch dar. 

nte ·ö:ffentliche Auflage des Projektes erfolgte in der Zeit vom 

-~ 10 ... _Januar bis 10. Februar 198L~. Eii'lsprachen gingen keine 

. e:in~ :Der .Gemeinderat Trimbach genehmigte das GWP in der 

Sitzung vom 20. l'·1ärz 1984. 
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell ist folgendes zu bemorken: 

1.· liD. .e,inzelnen Stellen. ist· d~s im Plan eingetragene Leitungs

netz weitmaschig 1 so dass anzunehmen ist~ dass im Zuge der 

fortschrei te.nden Ueberbau~g zusätzliche öffentliche Er

schlies-sungs·:L<:ü-tungen .. erstellt. wer.den .müs_s~n •.. Die Ge

meinde wird. darauf aufmer~;:sam gemacht~ dass für solcl:.e . . . . 

Leitungen vor ihrem Bau das Nutzungsplanverfahren durch-
. ·.. . 

geführt werden muss. Es empfiehlt sich~ zusä-tzliche Lei-

tungen zusammen mit den übrigen Erschliessungsanlagen in 

·. einem Erschliessungspl~ nach § 39 BauG oder in einem 

Teil-Gi:JP festzulegen und im vorliegenden GvJP periodisch 

nachzutragen. 

2. Es ist. darauf aufmerksam zu machen~ dass bei einer weite-

ren BautEi.tigkei t in der. Gey.rerbezone Graben (südlich des 

. Nisernw.eges) :·sowie der Bauzo.ne l/G3 nordöstlich und sUd

\vestlich der alten Hauensteinstrasse 9 infolge der unc;e

nügenden Löschwasserversorgung die_vorgesehene Hochzone 

Erlimoos realisiert· i'Terden mu,ss •. 

, Es "l:.rird 

beschlossen: 

l. Das generelle. Uasserversorg~mgsprojekt (G\JP) der Ein

v.roh.nergerne:i,pde Trimb;3-ch 1vird genehmigt. 

2. Das G1'lP gilt als massgebende Gru."ldlage für die Projelctie-

/ 

. rung neuer und die Aenderupg bestehender 1'lasserversorgungs

. anla[;en .. Di~ Be~chtung d~~ vorliegende~ P~~jek-tes ist 

Voraussetzung für die Ge\'rährung staatlicher. Beiträge. 
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3. Abänderungen und Ergänzungen des vorliegenden m.rp' s auf

gr'LU1d rechtskräftiger Erschliessungspläne sind im vor

liegenden G\'lP periodisch nachzutragen und den mit einem 

Dossier bedienten Ar.atsstellcm zur Kenntnis zu geben. 

Lr.. Die Gemeinde wird eingeladen~ dem Amt für Raumplanung 

bis zum 1. Juli 1934 noch 3 Projel\:tdossiers zuzustellen. 

Diese sind mit dem Genehmigungsvermerk der Gemeinde zu 

versehen. 

5. Bestehende Pläne sind auf dem Geltungsbereich des vor

liegenden Planes nicht am'lendbar, so'ltrei t sie diesem 

"Vridersprechen 

Genehmigungsgebühr: Fr. 300.--

Publikationskosten: Fr. 18.--

Fr. 313.--
--------------------

Kto. 2000-431.00 

Kto. 2020-435.00 

Verrechnung im KK 

(Staatskanzlei ITr. 131 )KK 
Der Staatsschreiber 
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Buchs 

Amtsblatt Publikation: Es vrird genehmigt: 

Das generelle vlasserversorgungsprojekt (Gi·!P) der Einwohner

gemeinde Trimbach. 
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